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4 FELLE - KOMMENTIERT

FALL 1 Die schreiberin dieses falles ist kérperlich behindert und lebt
seit 15 jahren in einem heim, vorher war sie in einem kinder-
heim.

Red.

Wegen misslichen verhaltnissen konnte ich nicht zu hause aufwachsen und be-
kam so schon ganz friih einen vormund. Er war sehr lieb zu mir, machte auch
keine vorschriften, was ich zu tun hatte und was nicht, sondern liess mir volle
freiheit, so dass ich nie auf den gedanken kam, die vormundschaft aufzulosen.
Vor zwei jahren nun war ich bei einem ehepaar eingeladen und da kam auch das
ins gesprach. Sie sagten mir, dass ich meine vormundschaft auflosen konnte,
wenn ich wollte. Ich fragte wegen den vorteilen, die sich daraus ergeben wiirden.
Man sagte mir, ich wiirde dann stimmberechtigt, und ich misste dann beim tode
des vormunds keinen neuen suchen. So wére ich auch diese sorge los. Das alles
besprach ich mit meinem vormund und bat ihn, wenn er einverstanden sei, bei
der gemeinde ein gesuch einzugeben deswegen. Er tat es und bekam die zusage
ohne weiteres. Ich fragte auch die gemeinde, warum sie mir das nicht gesagt hat-
ten. Sie antworteten ehrlich, es sei ihnen untergegangen, und der vormund mein-
te, er hatte nicht den eindruck erwecken wollen, dass er mich nicht mehr wolle.

Nun wiirde mich interessieren, warum jemand, der unter vormundschaft steht,
nicht zur urne gehen kann, auch wenn er schon lange volljéhrig ist.

Ein ehemaliger miindel

Kommentar

Nach dem Schweizerischen zivilgesetzbuch (ZGB) erlangt grundsétziich jeder-
mann seine volle handlungsfihigkeit, wenn er miindig und urteilsféhig ist — d.h.
wenn er das 20. altersjahr vollendet hat und verninftig zu handeln vermag (art.
13 — 16 ZGB). Die urteilsfihigkeit wird vom gesetz “vermutet”, so dass die
handlungsféhigkeit ohne jegliches zutun des betroffenen oder einer behdrde au-
tomatisch am 20. geburtstag eintritt (art. 431 ZGB).

Soll nun der eintritt der handlungsfihigkeit eines bevormundeten verhindert

werden, bedarf dfes eines besonderen entmindigungsverfahren, in dem die ge-

setzliche vermutung der urteilstahigkeit widerlegt werden muss. Folgende drei

griinde kennt das gesetz fiir die bevormundung eines an sich volljahrigen:

— geistige unfihigkeit (geisteskrankheit oder geistessch wiéche) (art. 369 ZGB)

— moralische unfihigkeit (verschwendung, trunksucht, lasterhafter lebenswan-
del oder die art und weise der vermdgensverwaltung) (art. 370 ZGB)

In beiden fillen muss fiir eine bevormundung zusétzlich zur “unfahigkeit” noch
ein kausaler mangelzustand vorliegen, wie z.b. dass der betro ffene deswegen
seine angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, seine familie der gefahr eines
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notstandes aussetzt, dauernd des beistandes und der firsorge bedarf oder die
sicherheit anderer geféhrdet.

— [ch dritten fall wird jemand entmiindigt, wenn er eine freiheitsstrafe von
mehr als einem jahr zu verbiissen hat (art. 371 ZGB).

Beat Schumacher, Sulgenrain 22, 3007 Bern

Und weiter . . .

bevormundet werden leute, die aus irgendeinem grund nicht urteilsfahig sind.
Man spricht ihnen auch die urteilsfahigkeit in politischen belangen ab, deshalb
haben sie kein stimm- und wahlrecht.

Im vorliegenden fall war ein entmiindigungsverfahren nicht eingereicht worden,
es bestand ja auch kein grund dazu. Aber die streichung der bevormundung, die
automatisch hitte vorgenommen werden miissen, wurde nicht ausgefihrt. Nie-
manden storte das anscheinend. Alle (vormund, miindel und die behdrden)
fanden es in ordnung, dass eine junge korperbehinderte frau, die in einem heim
lebt, nicht fahig sein sollte, vollumfanglich fiir sich verantwortlich zu sein.

Warum eine bevormundung notwendig sein kann, beschreibt dr. Niischeler in
einer eingabe zur revision des vormundschaftsrechts an den bundesrat:

. In unserm “‘rechtsdienst fiir behinderte”, der allen invaliden unentgeltlich
zur verfiigung steht, erleben wir immer wieder, dass behinderte jugendliche,
kaum haben sie ihren 20. geburtstag gefeiert, von fragwiirdigen bis kriminellen
elementen zu unbedachten vertragsabschliissen lberredet werden, wobei meist
unerlaubter druck ausgeiibt wird, ohne dass dagegen ein gentigender schutz be-
steht. (. ..) Der rechtsdienst fiir behinderte hat dann jeweils schwierigkeiten,
solche vertrage riickgéngig zu machen, denn auch schwer kérperlich oder geistig
behinderte werden mit dem 20. geburtstag miindig und damit berechtigt, rechts-
giltig zu unterzeichnen. .

Womit dr. Nischeler schwer korperllch behinderten die urteilsfahigkeit ab-
spricht!

Weiter unten heisst es: Gefihrdet sind jene kdrperbehinderten, die infolge ihrer
bewegungseinschrinkung physisch wehrlos sind und vor allem jene geistesschwa-
chen, die zwar weder lesen noch rechnen gelernt haben, aber doch notdiirftig
ihren namen aufs papier setzen kénnen.

Es muss also entschieden werden, ob ein mensch urteilsfahig ist oder nicht. Die
grenzen sind fliessend. Wer darf sich anmassen, zu entscheiden, ob einer nun
auf diese oder jene seite gehort?

Zum schluss noch Niischelers vorschlag an den bundesrat:

Es ist unbedingt notwendig, fiir die geistesschwachen und fiir die geis teskranken
eine sonderform der vormundschaft einzufiihren, die eine klare abgrenzung
bringt zu jenem kreis, der mit den stichworten “verschwendung, trunksucht,
lasterhafter lebenswandel” umschrieben wird, und die doch einen vollen recht-
lichen schutz gegen missbriuche gewdhrleistet. In frage kommt unseres ersch-
tens ein ausbau der bestehenden beistands- oder beiratsschaft (ZGB art. 392
und 395). Eines dieser beiden rechtsinstitute ist so umzugestalten, dass die 13-
higkeit, sich rechtlich zu verpflichten, aufgehoben wird, ohne aber alle tibrigen
unannehmlichkeiten der bevormundung wie z.b. die diskriminierer:de verofient-
lichung im amtsblatt etc. in kauf nehmen zu mussen.
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FALL 2

G. S. geb. 18. 3. 1947, lebt in einem heim im Aargau. Von geburt an cerebral

gelihmt kann S. zwar keine handwerklichen oder biiro-arbeiten ausfiihren, er

ist aber normal gebildet.

G. S. — beinahe 32-jahrig — wird am 3. Dezember 1978 das erste mal an einer
abstimmung teilnehmen.

Wieso das?

G. S. stand zwar bis zu seinem 20. lebensjahr aus familiaren grinden — unter
vormundschaft. Mit 22 jahren, d.h. nach einer 2-jahrigen probezeit, wurde die
vormundschaft in eine beistandschaft umgewandelt. S. lasst sich vom beistand
in wichtigen angelegenheiten beraten; das funktioniert recht gut.

Dass er nicht an abstimmungen — an kantonalen oder eidgendssischen — teilneh-
men konnte, storte S. nicht bis 1977. Er schrieb an die Gemeinde B. und be-
kam abschlagigen bescheid: S. kénne nicht alleine handschriftliche voten abge-
ben, also sei auch das stimmen fiir ihn nicht maglich.

S. gab nicht nach und fragte eine ihm bekannte rechtskundige person; diese
wurde bei der gemeinde vorstellig. Nach langem hin und her gab die gemeinde-
verwaltung von B. nun die schriftliche ermachtigung, dass S. ab jetzt stimmen
kann. Allerdings — so bemerkte die gemeindeverwaltung in ihrem brief — be-
steht das gesetz, dass biirger, mit der hilfe einer weiteren person handschriftlich
voten abgeben konnen, erst seit anfang 1978.

Nochmals: S. ist geistig normal; er schreibt mit schreibmaschine seine briefe; er

ist nicht mehr unter vormundschaft.
Wolfgang Suttner

Kommentar

Es ist bekannt — jedermann weiss es: Wer seine stimme an der urne abgeben
will, hat seine stimm- oder wahizettel handschriftlich auszufiillen. Diese zettel
miissen lesbar sein, ansonsten die stimme als ungiiltig gezdhit wird. In der regel
hat der stimmberechtigte seine stimme persénlich abzugeben. Allerdings be-
steht in manchen kantonen die méglichkeit der schriftlichen stimmabgabe. Da-
riiber orientiert jeweils das amtsblatt, der anzeiger, das tagblatt oder wie diese
publikationen alle heissen. In einigen kantonen kann man sich bei der stimmab-
gabe vertreten lassen, so in den kantonen Bern und Ziirich. :

Ebenso sind die unterschriftenbogen zur einreichung einer initiative oder zur
ergreifung eines referendums handschriftlich auszufiillen. Diese amtlichen sa-
chen miissen deshalb handschriftlich ausgefillt werden, um der gefahr von un-
terschriftenfalschung oder falschung des abstimmungs-bzw. wahlresultats vorzu-
beugen. Mit der maschine kénnte man beispielsweise namen und adressen aus
einem verzeichnis abschreiben, ohne dass die einzelnen birger mit den initiati-
ven einverstanden waren. Solche manipulationen miissen vermieden werden.

Was aber macht der behinderte, der nicht in der lage ist, seinen stimm- und
wahlzettel auszufiillen oder eine initiative oder ein referendum zu unterschrei-
ben? |hm bleibt nichts anders iibrig, als den zettel durch einen freund ausfillen
zu fassen. Dies ist nicht strafbar, weil beim freund der wille fehlt, das stimm-
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oder wahlergebnis zu beeinflussen. Damit ist namlich ein wesenselement der
wahlfalschung nicht gegeben. Allerdings muss der behinderte sein abstimmungs-
geheimnis einer person éffnen. Ohne das geht es nicht!

Simon Ryser, Weingartstrasse 33, 3014 Bern
Erginzung e

- 1978 kam eine neue bestimmung heraus, nét:h der ein mitglied des wahlbiiros

einem behinderten beim ausfiillen des wahl- oder stimmzettels behilflich sein
muss, falls der behinderte das wiinscht.

FALL 3

S. K. arbeitet als hausbeamtin in einem geféngnis. Sie lernt dort einen gefange-
nen kennen. Aus der anfanglichen freundschaft entwickelt sich eine intensive
liebesbeziehung. Die beiden versuchen die beziehung so “‘geheim’ als méoglich
zu halten. Die gefingnisleitung erfahrt trotzdem davon. Der gefangene wie die
hausbeamtin werden unter druck gesetzt. Der gefangene wird vom hausdienst
in die landwirtschaft versetzt. Als dies nichts "nutzt” und die beiden immer
noch kontakt miteinander haben, wird der hausbeamtin nahe gelegt zu kindi-
gen. Die hausbeamtin weigert sich. Als der druck immer grosser wird, tut sie es-
trotzdem. Es wird ihr nahe gelegt den kontakt mit dem gefangenen abzubre-
chen, besuche im gefangnis zu unterlassen, keine briefe zu schreiben.

Als die hausbeamtin nicht mehr im geféngnis arbeitet,verlieren die beiden
trotz brieflichem kontakt die beziehung zueinander (briefzensur, besuchsver-
bot, verstarkte repressionen gegen den gefangenen).

FALL 4

(Nach der Schweizer lllustrierten nr. 35, august 78)

Helen M. wurde mit 16 jahren aus einem erziehungsheim in die psychiatrische
klinik St. Urban abgeschoben, da man anscheinend mit ihr iiberfordert war.
Sie war namlich in einen hungerstreik getreten. In der klinik musste sie einen
monat in einer einerzelle verbringen. Dann kam sie in ein 12-bett-zimmer.
Gleichzeitig begannen die arzte sie zu lGiberreden, eine unterbindung vorneh-
men zu lassen. Sie sei schwachsinnig, das sei vererblich, und darum kénne sie
keine kinder haben. Sie wiirde mit ihren haaren und ihrem gang die manner
reizen und sei deshalb ausserordentlich geféhrdet. Schliesslich wurde das nun
17 jahrige madchen miirbe, sie kam sich schon ganz krank vor, zumal sie die
vielen medikamente schlafrig machten und ihren willen schwachten. So gab
sie die unterschrift, um schneller entlassen zu werden.

Heute ist Helen seit einem guten jahr gliicklich verheiratet. Sie wiinscht sich
sehnlichst kinder, kann aber keine mehr haben. :

Ist sie debil?

So sahen es die psychiater:

— kinderpsychiatrischer dienst: kein schwachsinn

— St. Urban: dominant vererbter schwachsinn und vererbte charakterliche
schwierigkeiten —» abtreibung

17



— psychiatrisches gutachten 1977: kein schwachsinn — entlassung aus der
vormundschaft

— psychiatrisches gutachten 1978: normal begabt

Was sagen die psychiater dazu?

Dr. Paul Parin: ““Unterbindungen von minderjahrigen in heilanstalten kommen
in der Schweiz haufig vor, nicht nur in St. Urban. Das ist ein skandal! Doch
sglbst wenn wir von der frage absehen, ob eine patientin wirklich debil ist oder
n.lcht, berechtigt dies meiner ansicht nach einen psychiater keinenfalls, patien-
tinnen von ‘psychiatrischen’ einfach zu unterbinden. Schliesslich hat man im
nationalsozialismus alle insassen von heilanstalten unterbunden! Damals ging
man von der theorie der ‘vernichtung von unwertem leben’ aus. Diese praxis
widerspricht den menschenrechten! Denn es ist doch sicher ein menschenrecht,
dass sich eine frau fortpflanzen kann.”

Psychiater Schneeberger, St. Urban:

“"Nachtraglich ist es leicht, liber einen psychiater den stab zu brechen. Aber wie,
wenn das madchen geschwangert worden ware? Unsereiner wiirde nachtréglich
die verantwortung fiir das verpfuschte leben dieser kinder tragen miissen. Man
fuhlt sich eben auch fiir die psychohygiene der kommenden generation verant-
wortlich. Gerade jene, die etwas dazu beitragen kénnen, dass solche nachkom-
men (die ein ziemlich schwieriges lebensschicksal haben) nicht geboren werden
mussen, sollten etwas unternehmen."”

Ubrigens hat der staat ohne weiteres die kosten der unterbindung iibernommen,
die krankenkasse jedoch iibernimmt die 6000 fr. fiir eine refertilisierung (riick-
gangig machen der unterbindung, eine operation, die nur in 20% der falle zum
erfolg fiihrt) nicht. Das ehepaar klagt auf schadenersatz von 100°000 fr.

Barbara Zoller

Kommentar

Es sind schwierige félle, die nicht anhand einiger gesetzesparagrafen erledigt
werden konnen.

Beide falle haben eines gemeinsam: Menschen entscheiden iiber andere men- ;
schen. Beides mal steckt die idee des schiitzens dahinter.

— Der gefangnisdirektor will den strdfling vor unguten einflissen schiitzen. Kann
er abschatzen, ob der kontakt mit der hausbeamtin schéadlich ist? Woh! kaum.
Sollen strafgefangene also die freiheit haben, mit wem auch immer kontakt
zu haben und also auch eventuell schlechten einfliissen zu erliegen, sodass sie
zum beispiel kaum entlassen erneut straffallig werden? Also schutz auf kos-
ten der eigenen entscheidungsfihigkeit?

— Oder bei Helen: Darf ein mensch entscheiden, ob das kind eines andern ein
unwertes leben fiihren wird? Das ist doch nazi — einstellung, oder nicht? Je-
der mensch hat doch ein recht zu leben! — Ja, aber. . . Ilch mdchte auf alle
falle keine geistig behinderte mutter haben! st meine abwehr nur eine norm-
sache? Norm: intelligent sein. Intelligenz entwickelt sich besser, wenn ein
kind im elternhaus maoglichst viele anregungen erhélt. Nicht in die norm pas-
sende fiihren ein schwieriges leben, geben der gesellschaft aufgaben auf. Ist
das unbedingt ein lebensunwertes leben? Menschen entscheiden lber andere. . .
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— Der fall wird umso bestiirzender, da der arzt offensichtlich eine fehldiagnose
gestellt hat. Der arzt muss es ja wissen, hat der vormund wohl gedacht. (Viel-
leicht war es einer jener amtsvormiinder die zwischen 50 und 100 miindel zu
betreuen haben!)

— Nur gruppen sollten solche entscheidungen treffen kénnen. Fehlentscheidun-
gen werden dadurch nicht ausgeschlossen, aber doch erschwert. Ausser fach-
leuten sollten in dieser gruppe auch angehérige und therapeuten, lehrer etc.
sein, die den zu beurteildenden vom alltag her kennen.

— Im dbrigen ist es paradox, von einer doppelt unmiindigen (nicht volljéhrig
und schwachsinnig) eine unterschrift zu verlangen! Das ist aber vorschrift!

— Es gibt heut eine art der unterbindung, die leicht riickgéngig zu machen ist.
Kein arzt sollte je eine andere methode mehr verwenden.

Barbara Zoller
VORMUNDSCHAFTSRECHT

Gespréichsgruppe am ASK/O-mitarbeiterkurs 78

Bei medizinischen zwangsmassnahmen im bereiche der fortpflanzung (sterilisa-
tion, kastration, schwangerschaftsabbruch, eugenische euthanasie) sind drei
verschiedene interessenlagen zu berlicksichtigen:

a) Das interesse des kindes, das eventuell gezeugt oder geboren werden kénnte:
Wer soll schon beurteilen, ob ein zukiinftiges kind gliicklich sein kénnte oder
nicht? Wir sind uns einig, dass jedes lebende menschenwesen volle lebensbe-
rechtigung hat, wie immer es behindert sei. Verhinderung von leben kann also
nie mit dem “interesse des kindes” begriindet werden.

b) Das interesse der mutter, bezw. des vaters:
Dies miisste das entscheidende sein. Was aber, wenn die urteilsfahigkeit stark
herabgesetzt oder iiberhaupt nicht vorhanden ist? Da wéren familienangehd-
rige, vormiinder, pflegepersonen usw. verpflichtet, das interesse der betroffe-
nen zu erkennen und zu vertreten. Oft aber vertreten diese personen gleich-
zeitig noch andere, personliche interessen. V/éllig unabhéngige fachleute ken-
nen dagegen den fall zu wenig, um ein angemessenes urteil zu treffen, sie ent-

- scheiden dann eher aufgrund einer vorgefassten ideologie, anstatt im interes-

se der betroffenen. Je mehr fachleute an der verantwortung beteiligt werden,
desto langwieriger wird das verfahren, und eine garantie gibt es doch nicht
fiir einen absolut richtigen entscheid.

¢) Das interesse der umwelt, der gesellschaft:

Dazu gehéren wiederum die familienangehdrigen, die vormiinder, andere mit-
menschen, die irgendwie betroffen sein kénnten, die verantwortlichen behor-
den, welche unter anderem die geldmittel der geselischaft verwalten. Diese
interessen werden selten offen deklariert, in wirklichkeit sind es meist die ent-
scheidenden gesichtspunkte, die aber lieber mit scheinargumenten der kate-
gorien a) und b) liberdeckt werden.

A Martin Stamm, Oberer Quai 12, 2503 Biel




	4 Fälle : kommentiert

